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Stationäre Pflege

Finanzielle Eigenbeteiligung von Pflegebedürftigen in Pflegeheimen steigt 

weiter – Bund und Länder in der Verantwortung 

 

Eine Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen e. V. (vdek) vom 1. Juli 

2024 macht deutlich, dass der Anteil, den Pflegebedürftige in Pflegeheimen 

aus eigener Tasche bezahlen müssen, erneut angestiegen ist. So zahlen die 

zu Pflegenden im Bundesdurchschnitt monatlich einen Eigenanteil von 2.871 

Euro im ersten Aufenthaltsjahr. Das sind 211 Euro mehr als ein Jahr zuvor 

(1.7.2023: 2.660 Euro). Im zweiten Aufenthaltsjahr beträgt die monatliche 

Eigenbeteiligung aktuell 2.620 Euro, ein Plus von 233 Euro (1.7.2023: 2.387 

Euro). Im dritten Aufenthaltsjahr müssen 2.284 Euro zugezahlt werden – 

169 Euro mehr als im Vorjahr (1.7.2023: 2.115 Euro). Ab dem vierten 

Aufenthaltsjahr beträgt die Eigenbeteiligung aktuell 1.865 Euro 

bundesdurchschnittlich im Monat. Das entspricht einem Anstieg von 91 Euro 

(1.7.2023: 1.774 Euro). 

 

Aus welchen Kosten setzt sich die Eigenbeteiligung zusammen? 

 

Die von den Pflegebedürftigen zu tragende Eigenbeteiligung setzt sich aus 

drei Komponenten zusammen: den Kosten für Unterkunft und Verpflegung 

(1.7.2024 im Bundesdurchschnitt 955 Euro/Monat), den Investitionskosten 

(1.7.2024 im Bundesdurchschnitt 490 Euro/Monat) und dem sogenannten 

einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE). Dieser beinhaltet vor allem 

Kosten für das Pflegepersonal (1.7.2024 im Bundesdurchschnitt 1.678 

Euro/Monat). Dass die Eigenbeteiligung mit zunehmender Aufenthaltsdauer 

geringer wird, ist durch die Zuschüsse begründet, die die Pflegekasse zum 

EEE dazugibt. Aktuell betragen die Zuschüsse im ersten Aufenthaltsjahr 15 

Prozent des zu zahlenden EEE, im zweiten Aufenthaltsjahr 30 Prozent, im 

dritten Aufenthaltsjahr 50 Prozent und ab dem vierten Aufenthaltsjahr 75 

Prozent des zu zahlenden EEE. Die Zuschüsse waren zum Jahresanfang um 
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jeweils fünf Prozent erhöht worden, für das erste Aufenthaltsjahr sogar um 

zehn Prozent. 

 

Investitionskostenübernahme würde Heimbewohnende um 490 Euro im 

Monat entlasten 

 

„Die finanzielle Eigenbeteiligung für Pflegebedürftige in Pflegeheimen steigt 

weiter an“, so Ulrike Elsner, vdek-Vorstandsvorsitzende. „Dass diese so hoch 

ist, liegt auch daran, dass die Länder ihre Verantwortung ignorieren. Allein 

die Übernahme der Investitionskosten, wie gesetzlich vorgesehen, würde 

Heimbewohnerinnen und –bewohner um durchschnittlich 490 Euro im 

Monat entlasten.” 

 

Auch sei es Aufgabe des Staates, die Ausbildungskosten zu übernehmen. 

Dass diese Kosten anteilig von Pflegeheimbewohnenden querfinanziert 

werden, sei keine faire Lastenverteilung, so Elsner. Ausbildung sei eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe und sollte aus Steuermitteln bezahlt 

werden. Zumal nicht einmal sicher sei, dass die Auszubildenden 

anschließend auch im Pflegeheim arbeiteten. „Die Ampelfraktionen haben im 

Koalitionsvertrag vereinbart, diese Ungerechtigkeit zu beseitigen. Wir 

erwarten, dass dieses Versprechen im Rahmen der von Minister Lauterbach 

angekündigten umfassenden Pflegereform eingelöst wird.” Das brächte 

beispielsweise für die Pflegebedürftigen in Heimen im ersten Aufenthaltsjahr 

eine finanzielle Erleichterung von weiteren 112 Euro im Durchschnitt im 

Monat. 

 

Weitere Informationen 

 

Eine grafische Aufbereitung der Eigenbeteiligung in Pflegeheimen finden Sie 

hier. 

In unseren FAQ finden Sie Informationen zur Aufschlüsselung der Kosten für 

Pflegeheimbewohnende. 

Die Höhe der Eigenbeteiligung für jedes einzelnen Pflegeheim finden Sie im 

vdek-Pflegelotsen, unserer Suchmaschine für Pflegeheime und weitere 

Pflegeangebote. 

 
Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) ist Interessenvertretung und Dienstleistungsunternehmen 

aller sechs Ersatzkassen, die zusammen mehr als 28 Millionen Menschen in Deutschland versichern: 

 

- Techniker Krankenkasse (TK), X: @TK_Presse 

- BARMER, X: @BARMER_Presse 

- DAK-Gesundheit, X: @DAKGesundheit 

- KKH Kaufmännische Krankenkasse, X: @KKH_Politik 

- hkk – Handelskrankenkasse, X: @hkk_Presse 

- HEK – Hanseatische Krankenkasse, X: @HEKonline 

 

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) wurde am 20. Mai 1912 unter dem Namen „Verband 

kaufmännischer eingeschriebener Hilfskassen (Ersatzkassen)“ in Eisenach gegründet. Bis 2009 

firmierte der Verband unter dem Namen „Verband der Angestellten-Krankenkassen e. V.“ (VdAK).  

https://www.vdek.com/content/dam/vdeksite/vdek/presse/pm/2024/20240701_Grafiken_Eigenanteile.pdf
https://www.vdek.com/content/dam/vdeksite/vdek/presse/pm/2024/20240701_Grafiken_Eigenanteile.pdf
https://www.vdek.com/presse/faq_fragen_und_antworten/eigenanteile-vollstationaere-pflege.html
https://www.pflegelotse.de/presentation/pl_startseite.aspx
https://www.pflegelotse.de/presentation/pl_startseite.aspx
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Beim vdek arbeiten bundesweit über 700 Beschäftigte. Hauptsitz des Verbandes mit mehr als 300 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Bundeshauptstadt Berlin. In den einzelnen Bundesländern 

sorgen 15 Landesvertretungen in den Landeshauptstädten mit über 400 sowie mehr als 30 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Pflegestützpunkten für die regionale Präsenz der 

Ersatzkassen. 

 


